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Gegenüber dem Votjahre iſt eine unerhebliche Vermehrung des Geflügels um 13 041 Stück oder

0,7 / ( dagegen von 1889 auf 1891 um 89 727 oder 4 , ) eingetreten . An der Vermehrung

ſind nur Gänſe und Tauben betheiligt , während Enten , Hühner und welſche Hühner eine geringe

Verminderung erfahren haben .
Von den 1891 gezählten 32990 Hunden ſind männlich 24 720 , weiblich 8 270 und ent⸗

fallen auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern ( zu 16 Mo Stener ) 9753 , duf dic

übrigen Gemeinden ( zu 8 / Steuer ) 23 237 . Gegenüber dem Vorjahre haben ſich die Hunde
um 861 oder 2,7 / vermehrt , und zwar in den Gemeinden erſterer Art um 737 oder 8,17/ , in

den übrigen Gemeinden um 124 oder 0,54/ . Seit dem Jahre 1881 iſt die Zunahme eine an⸗

dauernde ; 1891 hat ſomit die Zahl der Hunde den höchſten Stand im abgelaufenen Jahrzehnt erreicht .

In den nachfolgenden Ueberſichten für die Jahre 1882 —91 ſpricht ſich in dem Verhältniß
der Viehzahlen zur landwirthſchaftlichen Fläche und zu der Volkszahl die Be —

deutung des Viehſtandes aus . Denſelben iſt die Werthziffer beigefügt , welche nah den Erndte —

berichten der Großh . Bezirksämter der Futtererndte 1891 zukommt und wobei die Erndtewerthe

für Wieſen und Futterkräuter einerſeits und Futterhackfrüchte andererſeits in dem Verhältniß von

4 zu 1 vereinigt wurden . ( Wegen der Bedeutung der Erndtewerthziffern der Yſtelligen Skala

vergl . die Mittheilung über den Erndteausfall in Nr . 1 des gegenwärtigen Jahrgangs 1892 . )

Im Jahre | 1855 | 1867 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891

famen auf 100 Hektar :

BAS : ia 8js | 129 ; 3 | 7,9 81 i S4 8,1 8,1 84 T9 47 | „7 7,6

Rindyieh ; . | 70,0 | 72,9 | 70,5 | 72,6 | 75,2 75,3 76,5 79,9
|

T4 ; | 710: 1378,8 | 75,5

Shafe . - J 195 | 20,9. ) 14,9 | 15,4 | 15,8. | 16,0 | 14,8 | 14,3 | 13,0 j,1 %6 | 11,3 | -11,9

Sámeihe . | 29 % | 408 | 346 | 441 | 470 | 45,6 | " 44,6 | 50,7 | 4i ; | 35,9
|

46,0 | . 49,0

EOK ie iela 8,17,0 [10,8 | 11,5 [ 12,8312,6 12,6 12,012,0 | 1,4 12,8: | 12,5

Bienenſtöcke . . 5/0 10,4 7,2 7,4 9 , 10,8 10,1 10 , 10,8,/86 9 , p28,

Federvich4 |189,6 | 204,6 | 2168 223,6 - | 227,1 | 282,8 | 241,0 226,7 . 1221,0 | 280,0 230,2 .

famen auf 100 Einwohner :

ETDE S %½% A A a OCA AE A) 4,0 40 |i 3,9 1e g9 . ) 53,8 8,8

Nindsieh4 % ½ 42½ BTs | 39,4 | 89,5 | 39,4 | 89,6 | 89,5 | 37,1 "86,1 | 837,0 | 88,0

Shae Hi wnh 124A 91220 ] 7,9 ERII i 88 | 8,4 Tai etai O % BT 6,0

Shweine . . | 18,7 | 23,7 | 18,4 | 28,3 | 24,7 | 28,8 | . 23,1 | 25,1 | 20,8 | 183 | 28,2 | 24,7

Hlegen ore fia faatr atd 6,6,56,6 daaOB ibA 6/0 5 , haad 64

Bienenſtöcke 5 , 60 VEDIT S EE 5,6 5,2 5,8 OAE A AY 4,5

Federbieh . — 110,0 | 108,8 | 114,3 117,4 118,7 | 120,5 | 119,2 | 118,6 112,2 116,1116,0

Hunde oosa f — 281 | OA 1,½4 1 # 1,6 1 1,8: 0 ; 8
|

1,9 10S 20i

war bie Werthziffer der Futtererndte :

. 22 . 3 , ( 2,9, [ 3, % 4 , 2,1 5,0 [ 5½ AO pelra A8

Die erſte Ueberſicht ergibt hinſichtlich der relativen Häufigkeit des Rindviehs , der Schafe ,

Schweine und Ziegen , ſowie des Federviehes eine kleine , meiſt nicht erhebliche Zunahme , bezüglich
der Pferde und Bienenſtöcke eine ebenſo geringe Abnahme , die jedoch vermuthlich in der Güte der

einzelnen Stücke einen Ausgleich findet . Die zweite Ueberſicht deutet darauf hin, daß die numeriſche

Zunahme des Viehs hinter der der Bevölkerung etwas zurückgeblieben ift ; bei den Bienenſtöcken
und dem Federvieh iſt ſogar eine verhältnißmäßige Abnahme zu verzeichnen . Auch hierbei darf

jedoch angenommen werden , daß der Ausfall durch die Güte des Thiermaterials gedeckt wird .

2. Die Farrenhaltung im Jahre 1891 .

( Vergl . Band VIII , Jahrgang 1891 , Nr . 4 S . 36 und 37. )

Die Paarung des im Großherzogthum vorkommenden weiblichenRindviehs erfolgt entweder mit

eigenen Zuchtfarren oder mit Gemeindefarren oder mit gekörten , d. h. von mit Körſchein verſehenen Farren .
Aus ber ehemals eine dingliche Laft bildenden Farrenhaltung , die vom 1. Januar 1838 an

für ablösbar erklärt wurde , iſt die Gemeindefarrenhaltung hervorgegangen . Eine im Jahre 1865

ſeitens des Großh . Miniſteriums des Innern und des Handelsminiſteriums erlaſſene und im Jahre
1890 ergänzte Verordnung enthält die näheren Beſtimmungen über den Uebergang der Farren⸗

haltung an die Gemeinde , über das Verhältniß der Zahl der zu haltenden männlichen zu den weib⸗

lichen Sprungthieren , über die Verpflegung , ꝛc. Die Beobachtung der Befolgung der Verordnung
bezw. bie Aufſicht über die Ausführung iſt für je einen Amtsbezirk einer Kommiſſion übertragen ,
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